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AHV-RATGEBER

Nachzahlung von
AHV-Beiträgen im Rentenalter

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialversi-

cherungen und mit Pro Senec-

tute seit Jahrzehnten verbunden.

Vor rund zwei Jahren habe ich
das Rentenalter erreicht. We-

gen Lücken von etwa zwei Bei-

tragsjahren erhalte ich eine

gekürzte maximale AHV-Ren-

te. Nun frage ich Sie, ob es

Möglichkeiten gibt, fehlende
Beiträge nachträglich noch zu

bezahlen, um eine volle Rente

zu erhalten.

Voüe Rente setzt yoZZe Beitrags-
dauer voraus
Um volle AHV-Renten zu erhal-

ten, müssen versicherte Personen

- unabhängig von der Höhe des

massgebenden Durchschnitts-
einkommens - eine volle Bei-

tragsdauer aufweisen.

Eine «volle Beitragsdauer» liegt

vor, wenn vom 1. Januar «nach

Vollendung des 20. Altersjahres»
bis zum Eintritt des versicherten

Ereignisses - Rentenalter für AI-

tersrenten; Tod für Hinterlasse-

nenrenten - pro Jahr wenigstens
der Mindestbeitrag (gegenwärtig

jährlich 425 Franken] angerech-

net werden kann.

«Beitragslücken» führen zu
Teilrenten, die entsprechend den

fehlenden Beitragszeiten gekürzt
sind. Fehlende Beitragszeiten
können leider nicht durch hö-

here Einkommen kompensiert
werden.

Bei der Rentenberechnung
«anrechenbare Beiträge» ergeben

sich insbesondere aus den im In-

dividuellen Konto (IK) eingetra-

genen Erwerbseinkommen, aber

auch aus Erziehungs- und Be-

treuungsgutschriften oder aus

Splitting von Einkommen aus

Ehejahren.

Anrechnung von Jugendfahren
oder ZusatzmonaZen

Nach heutigem Recht können vor
Vollendung des 20. Altersjahres
bereits bezahlte Beiträge als so

genannte «Jugendjahre» ange-
rechnet werden, um allfällige Bei-

tragslücken zu füllen.

Allfällige Beitragslücken, die

vor 1979 (Inkrafttreten der 9.

AHV-Revision) entstanden sind,

können mit «Zusatzmonaten» ge-

füllt werden, wenn die versicher-

te Person mindestens 20 volle Bei-

tragsjahre aufweist und in der

Zeit, in der die Beitragslücken
entstanden sind, bei der AHV ver-
sichert war oder sich hätte ver-
sichern können. Bei 20 bis 26

vollen Bei tragsjahren können bis

zu 12 Zusatzmonate, bei 27 bis 33

vollen Beitragsjahren bis zu 24

Zusatzmonate und ab 34 vollen

Beitragsjahren bis zu 36 Zusatz-

monate angerechnet werden.

Wenn Beitragslücken vorliegen,
wird die Anrechnung allfälliger Ju-

gendjahre oder Zusatzmonate von
der zuständigen Ausgleichskasse

bei der Rentenberechnung in der

Regel automatisch geprüft. Im
Zweifelsfall kann Ihre Ausgleichs-
kasse anhand des Rentendossiers

klären, ob dies in Ihrem Fall ge-

schehen ist. Allfällige Korrekturen

sind innerhalb der Verjährungs-
frist von fünf Jahren seit Erlass

der Rentenverfügung möglich.

AHV ist auf rec/tizeiffge Beitrags-

zahZung angewiesen
Die AHV ist eine obligatorische
staatliche Alters- und Hinter-

lassenenvorsorge für die gesamte

Bevölkerung. Die sozialpoliti-
sehen Ziele der AHV können nicht
allein nach Prinzipien der Privat-

Versicherung finanziert werden,

sondern setzen zusätzliche Bei-

träge der öffentlichen Hand, also

von Bund und Kantonen, voraus.

Die Rechte und Pflichten der

Versicherten sind im Gesetz ab-

schliessend geregelt, wobei kaum
Raum für freiwillige Lösungen
besteht. Bei der Frage der Nach-

Zahlung fehlender Beiträge ist zu

beachten, dass die AHV im Um-

lageverfahren finanziert wird.
Grundsätzlich dienen die laufen-

den Einnahmen zur Deckung der

laufenden Ausgaben. Die AHV hat

- anders als etwa Pensionskassen

- kein eigentliches Deckungs-

kapital. Der «AHV-Fonds» ist nur
eine Schwankungsreserve, um

finanzielle Einbrüche, die sich

etwa aus Veränderungen des Ar-

beits- oder Finanzmarktes erge-
ben können, auszugleichen. Die

AHV ist darauf angewiesen, dass

die Beiträge laufend und nicht erst

verspätet bezahlt werden.

Künftige Herausforderungen
Die Konsequenzen der Umlage-

finanzierung sind differenziert zu
beurteilen. Einerseits erleichtert
dieses Verfahren den periodi-
sehen Teuerungsausgleich, wie

er in der Bundesverfassung ver-
ankert ist. Andererseits stellen die

demografischen Veränderungen

aus der höheren Lebenserwar-

tung, dem Geburtenrückgang seit

1964 und dem Eintritt der ge-

burtenstarken «Nachkriegsjahr-

gange» (1940-1964) ins Renten-

alter die grosse Herausforderung
der AHV für die nächsten drei

Jahrzehnte dar. Die restriktiven

Möglichkeiten zur Nachzahlung
fehlender Beiträge ergeben sich

nicht aus mangelndem Verständ-

nis für die Situation von Ver-

sicherten, sondern sind eine Fol-

ge des Finanzierungsmodells der

AHV. Im Zusammenhang mit der

flexibleren Ausgestaltung des

Rentenalters werden aber Mög-
lichkeiten geprüft, wie etwa Bei-

träge aus Erwerbstätigkeit im Ren-

tenalter zur Deckung allfälliger
Beitragslücken dienen könnten.

Auch wenn ich kaum eine

Möglichkeit zur Füllung Ihrer

Beitragslücke sehe, hoffe ich

dennoch, Ihnen mit diesen Hin-

weisen gedient zu haben.
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Sozialversicherung bei Wechsel des Wohnsitzes nach Deutschland

Ich bin 66-jährig, lebe seit 46
Jahren in der Schweiz, bin
österreichische und deutsche

Staatsbürgerin und besitze in
der Schweiz ein Chalet. Da

mein Mann verstorben ist, er-

wäge ich, den Wohnsitz nach

Süddeutschland zu verlegen.
Dazu habe ich einige Fragen.

Allgemeines
Zentrales Anliegen der bilateralen

Verträge der Schweiz mit der EU

und den EFTA-Staaten ist die

Freizügigkeit für Vertragsstaats-

angehörige im Gebiet aller betei-

ligten Staaten. Besondere Koordi-

nationsregeln stellen sicher, dass

erworbene Sozialversicherungs-

ansprüche bei einem Wechsel

in andere Vertragsstaaten grund-
sätzlich erhalten bleiben.

Während erwerbstätige Perso-

nen grundsätzlich den Sozialver-

Sicherungen am Arbeitsort unter-

stehen, bleiben Rentnerinnen und

Rentner meist den Sozialver-

Sicherungen des Staates, von dem

sie Rente beziehen, unterstellt.

Hütte ein Wolmsiizuieclisel Nach-

teile auf meine AHV und die

Wittuenpension? Der Auszahlung

von AHV-Renten nach Deutsch-

land steht nichts entgegen. Sie

sollten Ihrer heutigen Ausgleichs-
kasse den Wegzug ins Ausland

frühzeitig melden, damit Ihr Dos-

sier der Schweizerischen Aus-

gleichskasse, die für die Renten-

auszahlung ins Ausland zuständig
ist, überwiesen werden kann.

Neben der AHV beziehen Sie of-

fenbar noch eine Witwenrente der

Pensionskasse Ihres verstorbenen

Mannes. Obwohl das europäische
Koordinationsrecht nicht für Leis-

tungen von Pensionskassen gilt,
steht auch der Auszahlung nach

Deutschland nichts entgegen.

Ergänzungsleistungen zu AHV/
IV (EL) können nur bei Wohnsitz

und dauerndem Aufenthalt in der

Schweiz ausgerichtet werden. Da

Sie mit Ihren Mitteln den norma-
len Lebensbedarf gut finanzieren

können, bleibt nur zu klären, wie

allfällige höhere Pflege- oder

Heimkosten gedeckt sind.

Würde ein. Wohnsüzurecftsel nach

Deittscftland zum Verlust der

Schmelzer Niederlassung führen,
und tuäre eine spatere Wohnsitz-

nähme in cierScftu/eiz wieder mög-

Zieh? Nicht erwerbstätige Ver-

tragsstaatsangehörige, vor allem

Rentnerinnen und Rentner, kön-

nen sich in allen Vertragsstaaten

niederlassen, sofern sie über die

nötigen Mittel verfügen. Dank Ih-

rer deutschen Staatsbürgerschaft

dürfte eine Wohnsitznahme in
Deutschland problemlos möglich
sein. Für eine spätere Rückkehr

in die Schweiz müssten Sie min-
destens über Mittel in Höhe des

maximalen Lebensbedarfs und

Mietzinsabzuges laut Bundesge-

setz über die Ergänzungsleistun-

gen zur AHV/IV verfügen, sodass

Sie keine EL brauchen.

Kann hei deutschem Wohnsitz die

Kran/cenfcasse in der Schweiz bei-

behalten bleiben? Sofern Sie ne-

ben Ihren schweizerischen Ren-

ten nicht noch eine Rente des

künftigen Wohnstaates, also al-

lenfalls Deutschland, beziehen,
bleiben Sie als nicht erwerbstäti-

ge Rentnerin der schweizerischen

Krankenversicherung unterstellt.

Grundsätzlich werden Behand-

lungen innerhalb der Vertrags-

Staaten von der Krankenver-

Sicherung nach der Regelung
des Behandlungsstaates vergütet.
Dabei gelten einschränkende

Bestimmungen für frei gewählte

Behandlungen ausserhalb des

Wohnstaates, sofern die Kran-

kenversicherung einer solchen

Behandlung nicht zugestimmt
hat. Die staatsvertraglichen Rege-

lungen beziehen sich nur auf die

obligatorische Krankenversiche-

rung gemäss KVG. Wenn Sie Zu-

Satzversicherungen abgeschlos-

sen haben, sollten Sie sich bei Ih-

rer Krankenkasse erkundigen, ob

und unter welchen Bedingungen
dieser zusätzliche Versicherungs-
schütz bei Wohnsitznahme in

Deutschland und einer allfälligen

späteren Rückkehr in die Schweiz

weitergeführt werden kann.

Zusammenfassung

Aufgrund Ihrer Staatsangehörig-
keit können Sie Ihren Wohnsitz

problemlos von der Schweiz nach

Deutschland verlegen, da Sie of-

fenbar über genügend Mittel ver-

fügen, damit Sie in Deutschland

keine Fürsorgeleistungen bean-

spruchen müssen.

Nach dem Freizügigkeitsab-
kommen kann Ihre AHV-Rente

auch nach Deutschland ausbe-

zahlt werden. Ebenso bestehen

keine Regelungen, welche der

Auszahlung von Leistungen der

Pensionskassen entgegenstehen
würden. Da Sie offenbar keine

deutsche Rente beziehen, sind Sie

auch bei einem Wohnsitzwechsel

nach Deutschland weiter der

obligatorischen Krankenversiche-

rang in der Schweiz unterstellt.

Zu klären bleibt nur, wie sich ein

Wohnsitzwechsel auf eventuelle

Zusatzversicherungen auswirkt.
Die Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV können als staatliche

finanzierte Bedarfsleistung nicht
ins Ausland «exportiert» werden.

Daher sollten Sie sich vor einem

Wegzug nach Deutschland ver-

gewissem, wie später allfällige
höhere Pflege- oder Heimkosten

gedeckt werden können. Ihre Aus-

gleichskasse, Pensionskasse oder

Krankenkasse können Ihnen die

Auswirkungen eines Wohn-

sitzwechsels auf den Versiehe-

rungsschutz genauer aufzeigen.

INSERAT

fjotcl 3afcobsbad
das Kurhaus

für aktive Senioren und für
individuelle Betreuung und Pflege

In die Ferien verreisen, auch wenn besondere

• nach einem Spitalaufenthalt
• bei Abwesenheit der Angehörigen
• oder einfach, um in heimeliger Atmosphäre aufzutanken und verwöhnt zu werden. 151;
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